
 

 

 

  

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben 
LA-VK-STVO-Serfaus/4/1-2025 
Landeck, 20.10.2025 

Gemeinde Serfaus, 6534 Serfaus; 
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 25t Gesamtgewicht; 

V E R O R D N U N G  
 
Auf Grund der Bestimmungen der §§ 43 Abs. 1 lit. b und 94b der Straßenverkehrsordnung 1960 

(StVO 1960), BGBl Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch das BGBl I Nr. 52/2024, wird nach 
Durchführung des Anhörungsverfahrens nach § 94f StVO 1960 im Interesse der Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs im Gemeindegebiet von Serfaus folgende 
Verkehrsregelung verfügt: 
 

§ 1 
Tonnagebeschränkung 

(1) Auf folgendem Streckenabschnitt wird ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht 
über 25t verfügt: 

 

Geltungsbereich Kundmachungsstandorte Fahrtrichtung 

RW 21386.83 / HW: 21327.93 
Zufahrt Gewerbepark  

(Gp. 2489) 
RW: 21399.82 / HW: 211254.25 

beide 

 

(2) Die Kundmachung erfolgt durch die Anbringung des Verbotszeichens gemäß § 52 lit. a Z. 9c 
StVO 1960 „Fahrverbot mit über 25t Gesamtgewicht“ in beiden Fahrtrichtungen am angeführten 
Standort. 
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§ 2 
Allgemeine Informationen 

(1) Die für sämtliche Geltungsbereiche von Verkehrsregelungen angegebenen Koordinatenpaare 
(RW = Rechtswert und HW = Hochwert) sind auf das kartesische Koordinatensystem „MGI Austria 
GK West“ (Bundesmeldenetz „BMN“) anzuwenden. 

(2) Sämtliche in der Verordnung angegeben Grundparzellen befinden sich in der 
Katastralgemeinde Serfaus (KG-Nr. 84113) im Gemeindegebiet von Serfaus.  

 

§ 3 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung ist gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 durch die verfügten 
Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkierungen kundzumachen.  

Die Bestimmungen der §§ 48 bis 54 der Straßenverkehrsordnung 1960 müssen bei der Aufstellung 
der Straßenverkehrszeichen genau beachtet werden.  

Die Straßenverkehrszeichen müssen den Bestimmungen der Straßenverkehrszeichenverordnung in 
der derzeit gültigen Fassung entsprechen. 

(2) Mit der Kundmachung der verfügten Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkierungen tritt 
die Verordnung in Kraft. 

(3) Der Zeitpunkt und Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) sämtlicher 
verkehrsregelnder Maßnahmen sind in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG 1950) festzuhalten.  

(4) Allfällige dieser Verordnung entgegenstehende frühere andere Verfügungen werden hiermit 
aufgehoben.  

 

Für den Bezirkshauptmann: 

 

Mag. Leo Folie 
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Ergeht an: 

1. Gemeinde Serfaus, 6534 Serfaus; 
mit dem Ersuchen die Verordnung kundzumachen und den Zeitpunkt der Kundmachung mittels 
Aktenvermerk der Bezirkshauptmannschaft Landeck mitzuteilen; 

 

Ergeht zur Kenntnis an: 

2. Baubezirksamt Imst, 6460 Imst; 

3. Straßenmeisterei Ried i. O., 6531 Ried i. O.; 

4. Polizeiinspektion Ried i. O., 6531 Ried i. O.;  

5. Wirtschaftskammer Tirol, Bezirksstelle Landeck, 6500 Landeck; 

6. Arbeiterkammer Tirol, Geschäftsstelle Landeck, Malser Straße 11, 6500 Landeck; 

7. Bezirkslandwirtschaftskammer Landeck, Schentensteig 2, 6500 Landeck;  
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